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Heim-Weltmeisterschaft der 
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meisterschaft des Nachwuch-
ses teilnehmen und um die 
Titel kämpfen? 
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  Von der Mitgliedergewin-

nung über die Akquisition 
von Sponsoren bis hin zu 
rechtlichen Fragen. Der Lehr-
gang «Club Management» 
von Swiss Olympic und Swiss 
Equestrian bietet eine gene-
ralistische Ausbildung. 

8 Pilotstudie Arbeitspferde
Die «Arbeit» der Pferde in der 
Schweiz hat sich im letzten 
Jahrhundert stark gewandelt. 
Einige Betriebe jedoch blei-
ben den Pferdestärken treu. 
Was bedeutet das an physi-
scher und psychischer Arbeit 
für die treuen Vierbeiner? 

12 Vom Fohlen zum Rennpferd
Karin Suter gehört zu den 
wenigen Rennpferdetrainern 
in der Schweiz, die auch 
züchten. Entsprechend genau 
kennt sie den Weg von der 
Planung eines Fohlens bis 
zum ersten Renneinsatz.

16 Spitzensport und Haltung
  Das übergeordnete Thema 

«Stallmanagement» über-
schneidet sich mit den The-
men Haltung und Fütterung, 
die wir in anderen Beiträgen 
beleuchtet haben. 

der Frage nach den Zusam-
menhängen zwischen der 
Leistung von Spitzenpferden 
und ihrem unmittelbaren 
Stall-Umfeld nachzugehen, 
insbesondere der Alltags-
routine im Stall, der Art der 
Infrastruktur sowie dem 
Verhältnis von Arbeit und 
Erholung.

AKTUELL BLICKPUNKT BLICKPUNKT

Vorschauen mit Bild: blau markiert
Bildquellen auf den jeweiligen 
Artikelseiten

Titelbild:
Der Schweizer Robin Godel und Grandeur de Lully holen sich das Triple: Sieg im Nations 
Cup in Avenches (SUI) in der Einzel- und Teamwertung sowie Schweizermeister Elite 
Concours Complet 2024. © FEI

Erfolg in Zucht 
und Training
Die Schweizerin 
Karin Suter weiss, 
worauf es an-
kommt, damit ein 
Fohlen die Chance 
hat, im Rennsport 
erfolgreich zu 
werden.
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Management von Sportpferden
«Kavallo» hat bei Pferdesport-
lern nachgefragt.16
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Mit Abschluss des Pensions-
vertrages verpflichtet sich 
die Pensionsgeberin zur Ge-

währung von Obhut und zur Sicher-
stellung der Versorgung des betreffen-
den Pferdes im Interesse der Pferdeei-
gentümerin. Letztere verpflichtet sich 
zur monatlichen Vergütung der Leis-
tungen. Inhalt und Umfang des Pensi-
onsvertrages bestimmen sich primär 
nach der Vereinbarung zwischen den 
Parteien. Nicht selten werden darüber 
hinausgehende Leistungen verein-
bart, beispielsweise, wenn ein Pferd 
durch die Pensionsgeberin eingeritten 
werden soll. Pensionsverträge unter-
liegen keiner Formvorschrift und kön-

Egal wo das Pferd lebt – es besteht immer und überall ein Verletzungsrisiko. 
Schwierig und komplex wird diese Thematik besonders dann, wenn sich das 
Pferd im Pensionsstall, ohne Zutun der Eigentümerin, eine Verletzung 
zugezogen hat. Die meisten Pensionsverträge enthalten Klauseln, welche die 
Haftung der Pensionsgeberinnen in unterschiedlichem Masse ausschliessen. 
Doch wie sind solche Klauseln aus rechtlicher Sicht zu beurteilen? Dieser 
Kurzbeitrag geht näher auf diese praxisrelevante Frage ein. 

Von Layla Frehner, Juristin MLaw

Folge dessen ein Pensionspferd zu 
Schaden, so kann daraus ein Scha-
densersatzanspruch der Pferdeeigen-
tümerin gegen die Pensionsgeberin 
entstehen – das kann sehr schnell sehr 
teuer werden. Aus diesem Grund bein-
halten die meisten Pensionsverträge 
sog. Haftungsausschlussklauseln, wel-
che die Pensionsgeberin ganz oder 
teilweise von einer Schadensersatz-
pflicht befreien sollen. Eine durchaus 
vernünftige Überlegung. Aber inwie-
weit ist ein solcher Haftungsaus-
schluss aus rechtlicher Sicht zulässig? 

Der Schadensersatzanspruch1

Der Schaden am Pferd begründet für 
sich allein noch keinen Ersatzan-
spruch der geschädigten Pferdeeigen-
tümerin. Als weitere Voraussetzung 
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Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die gleichzeitige Verwen-
dung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermassen für alle 
Geschlechter.

nen sowohl für eine befristete als auch 
für eine unbefristete Dauer abge-
schlossen werden.

Verletzt die Pensionsgeberin ihre ver-
traglichen Pflichten und kommt als 

Wenn sich das Pferd  
im Pensionsstall verletzt
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berin.6 Der Pensionsgeberin wird das 
Verhalten ihrer Hilfsperson(en) somit 
zugerechnet. Durch eine zum Voraus 
getroffene Verabredung zwischen der 
Pensionsgeberin und der Pferdeeigen-
tümerin kann diese Haftung jedoch 
beschränkt oder aufgehoben werden. 
Im Zusammenhang mit Hilfsperso-
nen ist der Haftungsausschluss auch 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zulässig (zur Erinnerung: Bei der Haf-
tung der Pensionsgeberin ist der Haf-
tungsausschluss für Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit nicht zulässig). Von 
der Schadensersatzpflicht für ihre 
Hilfspersonen kann sich die Pensions-
geberin nur befreien, wenn sie selbst 
gleich gehandelt hätte und ihr dabei 
kein Verschulden vorgeworfen wer-
den könnte.7

bedarf es, neben einem gültigen Pen-
sionsvertrag, eines Kausalzusammen-
hanges zwischen der Vertragsverlet-
zung und dem eingetretenen Schaden 
am Pferd. Die Vertragsverletzung 
durch die Pensionsgeberin muss die 
Ursache des eingetretenen Schadens 
gewesen sein. Ausserdem bedarf es ei-
nes Verschuldens der Pensionsgebe-
rin. Gemeint ist damit ein vorwerfba-
res Verhalten, namentlich die absicht-
liche oder fahrlässige Herbeiführung 
des Schadens. Die Pensionsgeberin 
kann sich allerdings aus der Scha-
densersatzpflicht befreien, wenn ihr 
der Beweis gelingt, dass sie kein Ver-
schulden am Schadenseintritt trifft. 

Es gilt der Grundsatz, dass die Schuld-
nerin (hier die Pensionsgeberin) im 
Allgemeinen für jedes Verschulden 
haftet. Erfasst werden damit bereits 
geringfügige Verletzungen der erfor-
derlichen Sorgfalt.2 Von diesem 
Grundsatz kann mittels Parteiverein-
barung abgewichen werden, sofern 
sie nicht gegen zwingendes Recht ver-
stösst.  So besagt das Gesetz, dass eine 
Haftungsbefreiung für Vorsatz (Ab-
sicht) und grobe Fahrlässigkeit (grobe 
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Lüchinger Widmer Corinne/Wiegand 
Wolfgang, Kommentierungen von Art. 
99–101 OR, in: Lüchinger Widmer 
Corinne/Oser David (Hrsg.), Basler 
Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 

1 In der Regel werden für solche Fälle 

abgeschlossen, welche die 

Pensionsgeberinnen bestenfalls 
übernehmen. 

2 LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, N 4 
zu Art. 99 OR

3 LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, N 5 
zu Art. 99 OR u. N 4 zu Art. 100 OR

4 LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, N 6 
zu Art. 100 OR

5 LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, N 6 
zu Art. 99 OR

6 LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, N 1 
u. 4 zu Art. 101 OR

7 LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, N 
14 u. 16 zu Art. 101 OR

Unachtsamkeit) unzulässig und damit 
ungültig ist.3 Eine Wegbedingung der 
Haftung für leichte und mittlere Fahr-
lässigkeit ist hingegen zulässig, sofern 
mit der Freizeichnung nicht die ei-
gentlich geschuldete Sorgfalt der Pen-
sionsgeberin ausgeschlossen wird.4

Grob fahrlässig handelt nach der Ter-
minologie des Rechts, wenn das aus-
ser Acht gelassen wird, was jedem ver-
ständigen Menschen in der gleichen 
Lage und unter den gleichen Umstän-
den hätte einleuchten müssen.5 Die 
Abgrenzung zur mittleren Fahrlässig-
keit, welche vertraglich wegbedungen 
werden darf, kann in der Praxis 
Schwierigkeiten bereiten. 

Wie ist die Rechtslage, wenn der Scha-
den durch eine Angestellte der Pensi-
onsgeberin verursacht worden ist? 
Solche Personen werden rechtlich als 
Hilfspersonen bezeichnet. Sie werden 
von den Pensionsgeberinnen hinzuge-
zogen, um sie bei der Erfüllung ihrer 
vertraglichen Pflichten gegenüber 
den Pferdeeigentümerinnen zu unter-
stützen. Verursacht die Hilfsperson 
bei der Ausübung dieser Tätigkeit ei-
nen Schaden, so haftet die Pensionsge-


